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ruht heute in den meisten Staaten auf dem Systeme der agnatischen Primogeniturordnung
unter Ausschluss oder doch nur subsidiärer Zulassung der kognatischen Verwandtschaft.

Zuweilen wird diese Erbfolgeordnung durch Erbverbrüderungen, Adoption oder Berufung
einer neuen Dynastie mittels Gesetzes oder freier Verfügung des letzten Throninhabers

ergänzt.)
In der Wahlmonarchie wird der Thronfolger von Fall zu Fall durch Wahl bestimmt.

Der Kreis der Wahlberechtigten kann verschieden gezogen sein, wesentlich ist nur, dass

sich die Organtätigkeit der Wähler mit dem Wahlakt erschöpft und dass die Wähler nicht
etwa als dem Monarchen übergeordnet erscheinen.) Nicht selten — so namentlich in der

ältesten Zeit des griechischen und des germanischen Königtums und im Mittelalter —

findet sich eine eigenartige Kombination von Erbrecht und Wahl, insoferne als der Thron-

folger aus einem bestimmten Geschlechte, in welchem die monarchische Würde erblich ist,

gewählt werden muss.) Unter den modernen Kulturstaaten kommt die Wahlmonarchie

heute nicht mehr vor; dagegen findet sich die Königswahl noch bei primitiven Völkern.)
Etwas anderes ist die Einsetzung einer neuen Dynastie, die auch noch in der neueren und

neuesten Zeit (so in Belgien, Bulgarien, Serbien, Norwegen) mehrfach im Wege der Wahl durch
die Volksvertretung erfolgt ist.

b) Unbeschränkte und beschränkte Monarchie.

Die Unterscheidung dieser beiden Arten der Monarchie geht zurück auf die Ver-

schiedenheit des Umfanges der monarchischen Befugnisse und ist von grundlegender

Bedeutung.

) Die unbeschränkte Monarchie.)

Eine absolute oder unbeschränkte Monarchie ist ein Staat, in welchem der Monarch

die gesamte Staatsgewalt unmittelbar in sich vereinigt, in welchem er das einzige Staats-
organ ist, dessen Willensäusserungen „in gewissen Grenzen unmittelbar als Aeusserungen des
Staatswillens selbst gelten", während alle übrigen Staatsorgane nur Organe seines Willens und
nur mit der Ausführung seiner Befehle betraut sind.) Da der absolute Monarch in der Aus-

übung seiner staatlichen Funktionen nirgends an die Mitwirkung anderer Staatsorgane gebunden
und in der selbständigen Handhabung aller Rechte der Staatsgewalt durch kein Gesetz be-
schränkt ist, so ist die absolute Monarchie in ihrer ursprünglichen Gestalt verfassungslos.
Indessen kann auch der absolute Herrscher unbeschadet des rechtlichen Charakters seiner

Herrschaft die Ausübung der Herrschaftsgewalt in gewisse rechtliche Formen kleiden und
an die Nichteinhaltung dieser Formen die Folge der Unwirksamkeit bestimmter Staatsakte

knüpfen, sofern er sich nur vorbehält, diese Formen jederzeit ohne Zustimmung irgend-
welcher anderer Faktoren aus eigener Machtvollkommenheit wieder aufzuheben oder abzu-

ändern.) Diesen Vorgang beobachten wir vor allem in der Zeit des aufgeklärten Ab-
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solutismus, wo trotz der Einsetzung einer geordneten Zivil- und Strafrechtspflege nach wie vor

der Grundsatz Geltung behielt, dass der Landesherr in die Tätigkeit seiner Gerichts- und Ver-

waltungsbehörden jederzeit persönlich eingreifen könne.)

) Die beschränkte Monarchie.

Eine beschränkte Monarchie liegt überall da vor, wo der monarchische Träger der

Staatsgewalt bei der Ausübung der in der Staatsgewalt gelegenen Befugnisse nicht aus-
schliesslich seinen eigenen Willen entscheiden lassen kann. In welcher Weise sein Willen

beschränkt ist — ob lediglich durch gewisse rechtliche Voraussetzungen und Formen der

staatlichen Willensbildung, an deren Einhaltung sich der Monarch seinem Volke oder anderen

Mächten gegenüber unwiderruflich gebunden hat, oder durch die rechtliche Notwendigkeit der
Beiziehung irgendwelcher anderer Organe bei der Bildung des Staatswillens —, ist für die be-
schränkte Monarchie begrifflich gleichgültig, hat aber bestimmende Bedeutung für die Unter-
scheidung der Unterformen der beschränkten Monarchie.

Es wird sich kaum entscheiden lassen, ob die absolute oder die beschränkte Monarchie

das zeitlich frühere ist. Tatsächliche, wenn auch vielleicht nicht rechtliche, Beschränkungen

des Alleinherrschers kennt jedenfalls schon das älteste uns bekannte Königtum der Aegypter.)
Für das athenische Königtum ergibt sich das Vorhandensein bestimmter rechtlicher Ein-

schränkungen des Monarchen schon aus dem jenes beherrschenden Gedanken der Volks-

souveränität.) Auch das Kaisertum des Augustus und seiner Nachfolger ist ursprünglich
jedenfalls keine unumschränkte Monarchie.) Ebenso wissen wir von den Germanen aus der

Zeit des Tacitus und später, dass die Macht ihrer Könige keineswegs eine unbeschränkte war,)
dass vielmehr gerade in den Anfängen des Königtums eine tätige Anteilnahme des Volks bei
entscheidenden Staatsakten besteht.)

) Die ständische Monarchie.)

Die älteste, deutlich ausgeprägte Unterform der beschränkten Monarchie ist die
ständische. Sie ging hervor aus dem Lehnsstaate und hat zum Kennzeichen das Vorhanden-

sein bestimmter, körperschaftlich zusammengeschlossener Geburts- oder Berufsstände, deren
Zustimmung der Landesherr zu zahlreichen wichtigen Regierungsmassnahmen, namentlich
zur Steuererhebung und vielfach auch zur Gesetzgebung, bedurfte. Die Gliederung und

Zusammensetzung, sowie die Befugnisse jener Stände — in der Regel Ritterschaft, Geist-
lichkeit, Städte (Bürgerstand) und zuweilen auch Bauernstand — waren in den verschiedenen

Staaten und zu verschiedenen Zeiten sehr verschieden.) Ihr wesentlichstes Recht, worauf

die meisten ihrer sonstigen Befugnisse zurückgingen, war das Steuerbewilligungsrecht.
Dieses aber erklärte sich aus der privatrechtlichen Staatsauffassung, welche dem Landes-

herrn nur die durch einen ausdrücklichen Erwerbstitel nachgewiesenen Hoheitsrechte zuge-

stand und demnach namentlich auch die Steuererhebung von einer vorherigen Vereinbarung

des Landesherrn mit den leistungsfähigen Kreisen des Staates abhängig machte. Wesentlich

ist für die alten Landstände, dass sie ursprünglich lediglich als die privatrechtlichen Ver-
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